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 Vertrag über die Erstellung eines Gesamtsystems  

 

 

zwischen 

 

 der Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das  
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) 
vertreten durch das  
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
Bundesallee 51, 38116 Braunschweig 
 

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: Z23.06252.0.509393 
 

 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 
 

und  

  

 Firma 
Straße 

PLZ Ort 
  

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: XXX 
 

 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages ist die Erstellung des nachfolgend beschriebenen Gesamtsystems, 
einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer auf der Grundlage eines 
Werkvertrages und - soweit nachfolgend vereinbart - der Systemservice und die Weiterentwicklung des Ge-
samtsystems. 

 

Im Rahmen des Projekts NextVBS soll das beim Auftraggeber bestehende Vorgangsbearbeitungssystem der 
Firma MACH GmbH durch ein neues Vorgangsbearbeitungssystem abgelöst werden, welches die im Kriteri-
enkatalog und im Lastenheft (siehe Anhänge C und D) beschriebenen Anforderungen erfüllt. 

Neben der Überlassung einer Standardsoftware einschließlich der Anpassung der Software zur Erfüllung der 
festgelegten technischen und funktionalen Anforderungen (Customizing) sind Konzepte zu erstellen sowie 
Unterstützung bei der Erstellung von Prozessmodellen/Vorgangsvorlagen, bei der Erstellung der Schnittstellen 
zu anderen Systemen und bei der Migration der Bestandsdaten zu leisten. Weiterhin sind Dokumentationen 
zu erstellen und Schulungen durchzuführen. Systemservices sind entsprechend Nummer 5 durch den Auf-
tragnehmer für die Dauer von 48 Monaten zu erbringen. 

 

Die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems bilden eine sachliche, wirtschaftliche und rechtliche Einheit. 
Für den Auftraggeber ist von vertragswesentlicher Bedeutung, dass der Auftragnehmer die in diesem Vertrag 
vereinbarte Funktionalität des Gesamtsystems herstellt und alle dafür erforderlichen Schritte vornimmt. Der 
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Auftragnehmer ist verantwortlicher Generalunternehmer für die Erstellung des Gesamtsystems und haftet für 
die Leistungen seiner Subunternehmer wie für seine eigenen Leistungen. 

 

Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 ge-
nannten Dokumenten. 

 

1.2 Vergütung 

 Der Pauschalfestpreis* beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis* werden nachfol-
gend nicht gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet wer-
den.1 

 Der Pauschalfestpreis* beträgt siehe Angebot. Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis* werden 
nachfolgend gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet wer-
den.1 

 Es wird kein Pauschalfestpreis* vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausge-
wiesen. 

 Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in 
Anlage Nr.      . 

 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

1.3 Vertragsbestandteile* 

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 50 und den folgenden Anlagen: 

 

 

1 Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für den Systemservice aus Nummer 5.4.1 
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Anhänge zum EVB-IT Systemvertrag 

 

Anhang Bezeichnung Datum/ 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

A Verpflichtungserklärung   

B Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung   

C Lastenheft NextVBS 25.11.2025, 

V1.4 

122 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Anhänge zum Lastenheft NextVBS: 

Prozesse im VBS Abt2 Abt3 Z13 

Vorgangsvorlage ZV1 Zulassungsverfahren Abt.2 

Vorgangsvorlage Variations Anpassung NVR Abt.3 

Vorgangsvorlage Gebührenerhebung Z13 

Standards zur Softwareentwicklung 

Systemumfeld_Entwicklung.pdf 

Installations- und Betriebsbedingungen für IT-Systeme im 

BVL (Vorab-Handreichung).pdf 

 

- 

31.01.2025 

22.01.2024 

- 

01.10.2020 

01.10.2020 

04.07.2024 

 

- 

- 

- 

- 

35 

19 

5 

D Kriterienkatalog NextVBS 25.11.2025, 

V1.3 

79 

 

D1 

 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

 

D9 

Anhänge zum Kriterienkatalog NextVBS: 

Nutzung und Konfiguration von Metadatenfeldern in den 

Prozessen der Abt. 2, 3 sowie Z13 

Brief Braunschweig DE 

Kurzmitteilung Braunschweig 

Vermerk alle Standorte 

Posteingangsprotokoll 

Postausgangsprotokoll 

Organisationsplan BVL 

Installations- und Betriebsbedingungen für IT-Systeme im 

BVL (Vorab-Handreichung) 

Vorlage Profil Projektmitglied 

 

20.02.2025 

 

- 

- 

- 

- 

- 

15.10.2025 

04.07.2024 

 

- 

 

- 

 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

5 

 

1 

E Angebot   

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge      . 

Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der 
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Nummern 4.3.3 bzw. 4.4.3, d.h. sie gelten ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und ins-
besondere in der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rang-
folge diese als Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden. 

 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Erstellung eines Gesamtsystems (EVB-IT Sys-
tem-AGB) in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabeunterlagen geltenden Fas-
sung, 

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

 

Die EVB-IT System-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter https://www.bmwk.de/Redak-

tion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html zur Einsichtnahme bereit. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten 
des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Rege-
lungen in den EVB-IT System-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige 
Vereinbarung in den EVB-IT System-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

2.1 Leistungen bis zur Abnahme 

 Verkauf von Hardware 

 Vermietung von Hardware 

 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 

 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* (z.B. durch Aufstellung, 
Installation*, Customizing* und Integration* der Systemkomponenten*) 

 Schulung 

 Projektmanagement 

 Sonstige Leistungen: siehe Anhang C (Lastenheft NextVBS, Kapitel 7) 

2.2 Leistungen nach der Abnahme 

 Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*)  

 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems 

 Sonstige Leistungen       

2.3 Vorgehensmodell 

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des folgenden Vorgehensmodells: 

 V-Modell XT* 

 V-Modell XT* (Version/Stand) Bund Version 2.4. 

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 Organisationsspezifisches V-Modell XT* gemäß Anlage Nr.      .  

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 

http://www.cio.bund.de/
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der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 Sonstiges Vorgehensmodell gemäß Anlage Nr.      . 

 

3 Systemumgebung* des Gesamtsystems und beizustellende Systemkomponenten* 

 Die Systemumgebung* des Gesamtsystems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anhang C7 - Installa-
tions- und Betriebsbedingungen für IT-Systeme im BVL (Vorab-Handreichung). 

 Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der beizustellenden Systemkomponenten* Art der beizustellen-
den Systemkompo-
nenten* (HW, SW, 

IS, S)1 

1 2 3 

1 Software, die für die Installation und Grundkonfiguration der unter 4.3.1 auf-

geführten Standardsoftware notwendig ist (ausgenommen ggf. bereits vom 

Auftraggeber bereitgestellte Infrastruktur wie Betriebssystem, Keycloak 

Identity-Management, Datenbanksoftware und Applikationsserversoftware) 

S 

   

   

   

 

1 HW = Hardware, SW = Standardsoftware*, IS = Individualsoftware*, S = Sonstige 
 

 Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

4 Leistungen des Auftragnehmers zur Erstellung des Gesamtsystems 

4.1 Verkauf von Hardware 

Der Auftragnehmer verkauft an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware: 
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Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung 

Produkt-Nr. 

EXP1 Menge 
Bei vereinbartem Pauschalfestpreis* ledig-

lich im Feld „Summe“ den Anteil daran an-

geben2. 

Einzelpreis Gesamtpreis 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Summe  

1 US = Hardware unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Hardware unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Hardware unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Hardware unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer hier den Anteil der Hardware an dem Pauschalfestpreis* anzugeben. 

Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

 

 Die Vergütung für die gesamte Hardware gemäß Nummer 4.1 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthal-
ten. 

 Die Vergütung für die Hardware gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr.       bis       ist nicht im Pauschal-
festpreis* enthalten. 

 

4.2 Vermietung von Hardware 

Der Auftragnehmer vermietet an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware:  
 

Lfd. 
Nr. 

Produktbe-
zeichnung 

und  
-beschrei-

bung,  
Produkt-Nr. 

Menge Mindest-
vertrags-
dauer in 
Monaten 

Abw.
Miet-
be-

ginn1  

Miet-
dauer 
in Mo-
naten 

(feste 
Lauf-
zeit) 

Abw. Kün-
digungs-

frist in 
Monaten2  

Automati-
sche Ver-
längerung  

um  
Anzahl 

Monate3 

Monatlicher Mietpreis 

 

Einzelpreis Gesamtpreis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Monatlicher Gesamtmietpreis  

1 Wenn abweichend von Ziffer 16.1 EVB-IT System-AGB 
2 Wenn abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB 
3 Das Mietverhältnis verlängert sich um die vereinbarten Monate, wenn es nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der 

Mietdauer gekündigt wird. 
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 Weitere Vereinbarungen zur Kündigungsfrist abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB ge-
mäß Anlage Nr.      . 

 Die Vergütung für die gesamte Hardware gemäß Nummer 4.2 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthal-
ten. 

 Die Vergütung für die Hardware gemäß Nummer 4.2 lfd. Nr.       bis       ist nicht im Pauschal-
festpreis* enthalten. 
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4.3 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

4.3.1 Leistungsumfang und Vergütung 

Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen Einmalvergü-
tung auf Dauer überlassen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung, 

Produkt-Nr. 

Menge EXP1 Anzahl 
erlaub-

ter 
Siche-
rungs-
kopien 

Zu liefernde 
Version2  

Abwei-
chende Nut-
zungsrechte 
gemäß Nut-
zungsrechts-

matrix An-
lage Nr. 

(Muster 4)3 

Bei vereinbartem  
Pauschalfestpreis* le-

diglich im Feld 
„Summe“ den Anteil 

daran angeben4 

Einzel-
preis 

Gesamt-
preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 gemäß Angebot gemäß 

Angebot 

 

         

         

Summe  

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Standardsoftware* unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 
3 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 

Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nutzungsrechtsre-

gelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.3.3). 
4 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis* anzu-

geben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

 

 Die Vergütung für die gesamte Standardsoftware* gemäß Nummer 4.3.1 ist nicht im Pauschalfest-
preis* enthalten. 

 Die Vergütung für die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr.       bis       ist nicht im 
Pauschalfestpreis* enthalten. 
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4.3.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 

 Die Standardsoftware* aus Nummer 4.3.1 lfd. Nr.       wird im Sinne von Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT Sys-
tem-AGB auf Quellcodeebene angepasst.  

 Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass er  

 sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* 

 die Anpassungen gemäß Anlage Nr.       in die Standardsoftware* 

aufnehmen wird. 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT System-
AGB nicht mit dem auf die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programm-
stand*, sondern 

 bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

 bis zu dem in Anlage Nr.       genannten Termin 

erfolgen wird. 

 Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage 
Nr.      . 

4.3.3 Abweichende Lizenzbedingungen 

Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten bezüg-
lich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden Rang-
folge: 

 Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 4 (s.a. Nummer 4.3.1, Spalte 7), 

 Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB, 

 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.       bzw. – im 
Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 
Nummer 5.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen 
Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder 
entgegenstehen noch diese beschränken. 

4.3.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

 gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:      , Kennzeichnung:      , 

 gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. 1 in folgender Form: zum Download, im Rahmen der begleiteten Instal-
lation beim Auftraggeber, 

 gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr.      , wie in Anlage Nr.       beschrieben. 
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4.4 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung)  

4.4.1 Leistungsumfang und Vergütung 

Der Auftragnehmer vermietet an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Standardsoftware*: 
 

Lfd. 

Nr. 

Produkt-

bezeich-

nung 

und -be-

schrei-

bung, 

Produkt-

Nr. 

Men-

ge 

E

X

P
1 

Anzahl 

erlaubter 

Siche-

rungsko-

pien 

Zu 

lie-

fernd

e 

Ver-

sion2 

Abwei-

chende 

Nutzungs-

rechte 

(Muster 4)3 

Anlage Nr. 

Mindest-

vertrags-

dauer in 

Monaten 

Abw. 

Miet-

be-

ginn4  

Miet-

dauer in 

Mona-

ten 

(feste 

Lauf-

zeit) 

Abw. 

Kündi-

gungs-

frist 5 

Automatische 

Verlängerung 

um Anzahl 

Monate6 

Monatlicher Miet-

preis 

Einzel- 

preis 

Gesamt- 

preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

Monatlicher Gesamtmietpreis  

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Standardsoftware* unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 
3 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 

Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nutzungsrechtsre-

gelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.4.3). 
4 Wenn abweichend von Ziffer 16.1 EVB-IT System-AGB. 
5 Wenn abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB. 
6 Das Mietverhältnis verlängert sich um die vereinbarten Monate, wenn es nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der 

Mietdauer gekündigt wird. 

 

 Die Vergütung für die gesamte Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 ist nicht im Pauschalfest-
preis* enthalten. 

 Die Vergütung für die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       bis       ist nicht im 
Pauschalfestpreis* enthalten. 
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4.4.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 

 Die Standardsoftware* aus Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       wird im Sinne von Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT Sys-
tem-AGB auf Quellcodeebene angepasst. 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass er  

 sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* aufnehmen wird  

 die Anpassungen gemäß Anlage Nr.       in die Standardsoftware* aufnehmen wird. 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT System-
AGB nicht mit dem auf die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programm-
stand*, sondern  

 bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

 bis zu dem in Anlage Nr.       genannten Termin 

erfolgen wird. 

 Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage 
Nr.      . 

4.4.3 Abweichende Lizenzbedingungen 

Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten bezüg-
lich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden Rang-
folge: 

 Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 4 (s.a. Nummer 4.4.1 Spalte 7), 

 Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB, 

 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.       bzw. – im 
Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 
Nummer 5.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen 
Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder 
entgegenstehen noch diese beschränken. 

4.4.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

 gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:      , Kennzeichnung:      , 

 gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       in folgender Form:      , 

 gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr.       wie in Anlage Nr.       beschrieben. 
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4.5 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

4.5.1 Leistungsumfang 

 Der Auftragnehmer erstellt folgende Individualsoftware*: 

 

Lfd. Nr. Individualsoftware* Vergütungsanteil 

am Pauschalfestpreis*  

für die Erstellung von Individual-

software* 

1 2 3 

   

   

Gesamtsumme  

 

 Die Individualsoftware* enthält folgende vorbestehende Teile*: 

 

Lfd. 

Nr. 

Lfd. Nr. aus Num-

mer 4.5.1, Tabelle 

1, Spalte 1 

Bezeichnung der vorbestehenden Teile* Übergabe nur im Ob-

jektcode* 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Änderungen im Zusammenhang mit den verwendeten vorbe-
stehenden Teilen* im Projektverlauf rechtzeitig vorher schriftlich informieren. Sollte der Auftragnehmer nach 
Zuschlagserteilung zusätzliche oder andere vorbestehende Teile* in die Individualsoftware* einsetzen, so 
bestehen für diese vorbestehenden Teile* die Rechte gemäß Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB, jedoch wer-
den keinesfalls ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt. Die ggf. für eine Verbreitung und Unterlizenzie-
rung sämtlicher vorbestehenden Teile* zu zahlende Vergütung erhöht sich hierdurch nicht. Setzt der Auftrag-
nehmer hingegen keine vorbestehenden Teile* ein, entfällt die Vergütung. 

4.5.2 Vergütung 

 Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Num-
mer 7 

  mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro.  

  Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen.  

 Die Erstellung der Individualsoftware* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT System-AGB wird die gemäß Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB 
geschuldete Überlassung am Markt nicht erhältlicher, jedoch für die Bearbeitung der Individualsoft-
ware* nötiger Werkzeuge* zusätzlich gemäß Anlage       vergütet. 
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Bei Verwendung vorbestehender Teile* durch den Auftragnehmer gem. Nummer 4.5.1. gilt Folgendes: 

 

 Die Vergütung für das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* insge-
samt an beliebige Dritte beträgt insgesamt       Euro. 

 Die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist mit der Vergütung für die Indivi-
dualsoftware* abgegolten. 

 

4.5.3 Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware* 

Folgende abweichende Nutzungsrechte werden vereinbart für: 

4.5.3.1 Gesamte Individualsoftware* 

 Für die Individualsoftware* insgesamt gilt Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass 
statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungs-
recht gewährt wird. 

 Für die Individualsoftware* insgesamt gilt Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass 
die gewerbliche Verwertung, also insbesondere auch eine Unterlizenzierung, Vervielfältigung und 
Verbreitung zu gewerblichen Zwecken zulässig ist. 

4.5.3.2 Bestimmte Individualsoftware* 

Für folgende Individualsoftware* werden von Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB abweichende Nutzungsrechte 
vereinbart: 

 Für die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-
AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein 
ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird. 

 Für die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-
AGB mit der Maßgabe, dass die gewerbliche Verwertung, also insbesondere auch eine Unterlizen-
zierung, Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken zulässig ist. 

 Bezüglich der Nutzungsrechte an der Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       gelten 
vorrangig vor den Regelungen in Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB die Regelungen zu den Nut-
zungsrechten aus Anlage Nr.      . 

4.5.3.3 Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* 

 Das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist ausgeschlossen. 

 Abweichend von Ziffer 2.3.2.1 EVB-IT System-AGB ist der Auftraggeber auch zur gewerblichen Ver-
breitung und Unterlizenzierung vorbestehender Teile* der Individualsoftware* in Verbindung mit der 
Individualsoftware* selbst berechtigt. 

 Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* ist in An-
lage Nr.       geregelt. 

4.5.3.4 Werkzeuge* 

 Abweichend von Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB wird dem Auftraggeber das Recht eingeräumt, 
statt nur eines weiteren Vervielfältigungsstücks       Vervielfältigungsstücke herzustellen, diese 
gemeinsam mit der Individualsoftware* zu verbreiten und dem Dritten daran die Rechte aus Ziffer 
2.3.2.4 EVB-IT System-AGB mit Ausnahme des Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts einzuräu-
men. 

 Abweichend von Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber folgende Rechte ge-
mäß Anlage Nr.       eingeräumt. 
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4.5.4 Sonderregelung: Lizenzrückvergütung (nur möglich bei nicht ausschließlicher 
Nutzungsrechtseinräumung) 

 Hat der Auftraggeber sich kein ausschließliches Nutzungsrecht ausbedungen, verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, an den Auftraggeber für jede Einräumung eines Nutzungsrechtes an der Individual-
software* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       an einen Dritten eine finanzielle Gegenleistung  

 in Höhe von      % der in Nummer 4.5.1 lfd. Nr.      vereinbarten Vergütung 

 in Höhe von      % der erzielten, mindestens aber eine angemessene Lizenzgebühr (netto) 

 gem. Anlage Nr.       

zu zahlen.  

Die Lizenzrückvergütung ist insgesamt begrenzt auf 

 die gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       zu zahlende Vergütung, zuzüglich eines Aufschlages 
von      %. 

      % der gemäß Nummer 4.5.1 zu zahlenden Vergütung.  

4.5.5 Einräumung von Rechten an Erfindungen  

  Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 
2.3.2.5 EVB-IT System-AGB die Regelungen in Anlage Nr.      . 

4.5.6 Bereitstellung der Individualsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Individualsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

 gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:       Kennzeichnung:      . 

 gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       in folgender Form:      . 

  gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr.       wie in Anlage Nr.       beschrieben. 

4.6 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

4.6.1 Leistungsumfang 

 Die Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen erfolgen gemäß Anhang C (Lastenheft 
NextVBS, Kapitel 7) und dem vom Auftragnehmer zu erstellenden Migrationskonzept. 

4.6.2 Vergütung 

 Die Übernahme von Altdaten und die anderen vereinbarten Migrationsleistungen sind mit dem Pau-
schalfestpreis abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Übernahme von Altdaten und die anderen 
vereinbarten Migrationsleistungen beträgt xx,xx Euro gemäß Angebot vom xx.xx.2025. Hin-
weis: Ist im Leistungsverzeichnis anzugeben. 

 Die gesonderte Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrati-
onsleistungen beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrationsleistungen 
erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

4.7 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 

4.7.1 Leistungsumfang 

Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Ziffer 2.4 EVB-
IT System-AGB). 
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 Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr.       be-
schrieben. 

4.7.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 

 Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden gem. Anlage Nr.       für die dort genann-
ten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart.  

 Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber auch für die vorbestehen-
den Materialien Bearbeitungsrechte eingeräumt. 

4.7.3 Vergütung 

 Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 
beträgt xx,xx Euro gemäß Angebot. Hinweis: Ist im Leistungsverzeichnis anzugeben. 

 Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal       
Euro. 

 Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert nach 
Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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4.8 Schulung 

4.8.1 Art und Umfang der Schulungen 

 Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart:  
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Lfd. 
Nr. 

Anzahl 
der  

Schu-
lungen 

Art der 
Schulung 
(NZ/AD/M

P/S)1 

Inhalt der Schulung Schu-
lungstage 
pro Schu-

lung 

Ort2 Maximale 
Anzahl 
Teilneh-
mer pro 

Schulung 

Sofern im Pau-
schalfestpreis* ent-
halten, keine An-
gabe notwendig 

Betrag 
pro 

Schulung 

Ge-
samt-
preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20 NZ/MP Grundlagenschulung: 

 allgemeine Bedienung 

des Systems (Aufbau, 

Funktionalitäten, Hilfe-

funktionen usw.) 

 benutzerspezifische 

Einstellungs- und Kon-

figurationsmöglichkei-

ten 

 Arbeiten mit dem Ar-

beitskorb und Postkör-

ben 

 Verwendung des Ak-

tenplans und der Ak-

ten, Anlegen und Bear-

beiten von Fallakten 

 Vorgangsbearbeitung: 

Anlegen, Bearbeiten 

und Anpassen von 

strukturierten Vorgän-

gen inkl. Rollenverwal-

tung 

 Dokumentenbearbei-

tung: Erstellen von Do-

kumenten im System 

auf Basis von Doku-

mentvorlagen. Bear-

beiten von Dokumen-

ten sowie Importieren, 

Duplizieren, Kopieren, 

Referenzieren, Weiter-

leiten, Versenden per 

E-Mail, PDF-

Konvertierung, Versio-

nierung 

 Durchführen von 

Zeichnungsverfahren 

für Dokumente 

 Einrichten und Aktivie-

ren von Vertretungen 

1 Web-

konfe-

renz, 

auf 

dem 

Test-

system 

des 

Auf-

tragge-

bers 

20 siehe An-

gebot 

Hinweis: 

Ist im 

Leistungs-

verzeich-

nis anzu-

geben 

siehe 

Ange-

bot 

Hin-

weis: 

Ist im 

Leis-

tungs-

ver-

zeich-

nis an-

zuge-

ben 
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2 5 AD/MP Fachadministrationsschu-

lungen: 

 Erstellung und Pflege 

von Vorgangsvorla-

gen/Prozessmodellen 

 Erstellung und Pflege 

von Dokumentvorla-

gen 

 Definition von zusätzli-

chen Metadatenfeldern 

 Pflege des Schlagwort-

katalogs 

 Pflege der Ablage- und 

Ordnerstrukturen 

 Aktenplanverwaltung 

 Adressverwaltung, Er-

stellung und Pflege von 

Verteilerlisten 

 Umschreibung von Ak-

ten, Vorgängen, Post-

körben 

1 Web-

konfe-

renz, 

auf 

dem 

Test-

system 

des 

Auf-

tragge-

bers 

15 siehe An-

gebot 

Hinweis: 

Ist im Leis-

tungsver-

zeichnis 

anzuge-

ben 

 

siehe 

Ange-

bot 

Hin-

weis: 

Ist im 

Leis-

tungs-

ver-

zeich-

nis an-

zuge-

ben 

3 1 AD Systemadministrations-

schulung: 

 Benutzerverwaltung 

 Pflege der Berechti-

gungsstruktur 

 Systemkonfiguration 

 Überwachung von 

Schnittstellen zu ande-

ren Systemen 

 Überwachung der Sys-

temverfügbarkeit und 

wichtiger Systempara-

meter 

 Datensiche-

rung/Recovery 

1 Beim 

Auf-

tragge-

ber in 

Berlin 

oder 

Braun-

schwei

g, auf 

dem 

Test-

system 

des 

Auf-

tragge-

bers 

10 siehe An-

gebot 

Hinweis: 

Ist im 

Leistungs-

verzeich-

nis anzu-

geben 

siehe 

Ange-

bot 

Hin-

weis: 

Ist im 

Leis-

tungs-

ver-

zeich-

nis an-

zuge-

ben 

Summe  

1 NZ = Nutzerschulung 

AD = Administratorenschulung 

MP = Multiplikatorenschulung 

S = sonstige Schulung 
2 Von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichender Ort der Schulung 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen gemäß Anlage Nr.      . 
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4.8.2 Schulungsunterlagen 

 Es werden folgende Schulungsunterlagen in elektronischer Form geschuldet: 
 

Lfd. Nr. Schulung (hier 
lfd. Nr. aus 

Nummer 4.8.1 
eintragen) 

Schulungsunterlage EXP1 Menge 

1 2 3 4 5 

1 1 Gemäß Schulungsinhalt der Grundlagenschulung  1 

2 2 Gemäß Schulungsinhalt der jeweiligen Fachadministrations-

schulung 

 1 

3 3 Gemäß Schulungsinhalt der Systemadministrationsschulung  1 

     

1 US = Schulungsunterlage unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Schulungsunterlage unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Schulungsunterlage unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Schulungsunterlage unterliegt       Exportkontrollvorschriften 

 

 Soweit für die Individualsoftware* in Nummer 4.5.3 ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart sind, 
gilt dies abweichend von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB nicht für die Schulungsunterlagen gemäß 
Nummer 4.8.2 lfd. Nr.      , die für den Auftraggeber individuell erstellt wurden. An diesen Schu-
lungsunterlagen werden lediglich nicht ausschließliche Nutzungsrechte * gemäß Ziffer 2.3.2.1 EVB-
IT System-AGB eingeräumt. 

 Für folgende Schulungsunterlagen werden von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichende weiter-
gehende Nutzungsrechte vereinbart: 

 Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr.       wird statt des nicht aus-
schließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

 Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. 1, 2 und 3 wird zusätzlich das Recht 
zur Vervielfältigung und Verbreitung gewährt. 

 Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. 1, 2 und 3 wird zusätzlich das Recht 
zur Bearbeitung sowie Vervielfältigung und Verbreitung der Bearbeitungen gewährt. 

 Nutzungsrechte an den Schulungsunterlagen ergeben sich aus Anlage Nr.     . 

4.8.3 Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen 

 Die in Nummer 4.8.1 vereinbarte Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen ist nicht 
im Pauschalfestpreis* enthalten. Der Anteil der Vergütung am Pauschalfestpreis beträgt xx,xx Euro 
gemäß Angebot vom xx.xx.2025. Hinweis: Ist im Leistungsverzeichnis anzugeben 

 Die Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.1 lfd. Nr.       
bis       ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 

 

4.9 Dokumentation 

 Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB ist die Dokumentation in folgender Spra-
che / in folgender Form zu erstellen:      . 

 Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB sind folgende Teile der Dokumentation: 
      bis zum       zu liefern.  
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 Abweichend von Ziffern 4.5 und 5.5 EVB-IT System-AGB sind Anpassungen und Änderungen, die 
aufgrund von Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der Mängelbeseitigung an den Do-
kumentationen erforderlich sind, nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate Do-
kumente zu liefern. 

 Abweichend von Ziffer 5.4 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das gesetzliche 
Maß hinaus verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT System-AGB 
durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren.  

 Abweichend von Ziffer 5.6 EVB-IT System-AGB wird an den für den Auftraggeber erstellten Doku-
mentationen statt des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht 
gewährt.  

 Die Dokumentation ist gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell zu erstellen. 

 Die Anwenderdokumentation ist zusätzlich als kontextsensitive “Online-Hilfe” im Gesamtsystem ab-
zulegen. 

 Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr.     . 

 

4.10 Sonstige Leistungen zur Systemerstellung 

4.10.1 Leistungsumfang 

 Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemerstellung ergibt sich aus Anhang C (Lastenheft 
NextVBS, Kapitel 7). 

4.10.2 Vergütung 

 Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die sonstigen Leistungen beträgt xx,xx Euro 
gemäß Angebot. Hinweis: Ist im Leistungsverzeichnis anzugeben. 

 Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

5 Systemservice 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur Auf-
rechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* 
nach folgenden Regelungen: 

5.1 Arten von Systemserviceleistungen 

5.1.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Störungsbeseitigung) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft* 

 des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB wiederherzustellen. 

 des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB mit Ausnahme folgender gelieferter, er-
stellter oder beizustellender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.       wiederherzu-
stellen. 

 

 folgender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.         gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-
AGB wiederherzustellen. 

 gemäß Anlage Nr.       wiederherzustellen. 
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5.1.1.1 Störungsmeldung 

5.1.1.1.1 Form der Störungsmeldung 

 Die Störungsmeldung erfolgt abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB in der Regel gemäß 
Anlage Nr.      . 

5.1.1.1.2 Adresse für Störungsmeldungen 

Die Störungsmeldung erfolgt 
 an folgende Adresse: Hinweis: ist vom Bieter im Leistungsverzeichnis (Anlage der Vergabeunterlagen)  

anzugeben. 
 

Name/Firma:       

Organisationseinheit/Abteilung:       

 Postanschrift:       

 Telefon:       

 Fax:       

 E-Mail:       

 Web-Adresse:       

 

 gemäß Anlage Nr.      . 

 

5.1.1.2 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*,Mängelklassen 

 Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* (Ziffer 4.1.2 EVB-IT System-AGB) 
vereinbart: 

 

Mängelklasse Reaktionszeit* 
in Stunden 

Wiederherstellungszeit* 
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel  4 12 Stunden 

Betriebsbehindernder Mangel  8 5 Arbeitstage 

Leichter Mangel 24 mit dem nächsten Update oder Upgrade 

 

 Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr.       für die dort abweichend 
von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 

 

 Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level Agree-
ment) gemäß Anlage Nr.      . 

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungsmeldung 
während der vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 16.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 
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5.1.1.3 Servicezeiten 

 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 
 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

5.1.1.4 Hotline 

 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden 
Zeiten: 

 

Tag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zur Hotline (z.B. Kreis der Berechtigten, Leistungsumfang) gemäß Anlage 
Nr.      . 

5.1.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* (vorbeugende Maßnahmen) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

 angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen 

  des Gesamtsystems 

   des Gesamtsystems mit Ausnahme folgender gelieferter, erstellter oder beizustellenden Sys-
temkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.       

  folgender Systemkomponenten* aus Nummer       lfd. Nr.        

 zu vermeiden.  

 

 zu vorbeugenden Maßnahmen gemäß Anlage Nr.      . 
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5.1.3 Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*)  

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Programmstände* für die aufgeführte Standardsoft-
ware* zu überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind: 

 

Lfd. Nr. 
aus 

Nummer 
4.3.1 

Lfd. Nr. 
aus 

Nummer 
4.4.1 

Überlassung aller verfügbaren Programm-
stände* 

Zeitpunkt der Leistung 

 

Patches*, 
Updates* 

Upgrades* Releases/ Versi-
onen* 

Auf Anforderung 
des Auftraggebers 

Unverzüglich, 
sobald ver-

fügbar 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X X  X 

       

       

       

       

 Besondere Vereinbarung zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer ge-
mäß Anlage Nr.      . 

 Besondere Vereinbarung zu Installation* und Customizing* der Programmstände* gemäß Anlage Nr. 
     . 

Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den Lizenzbe-
dingungen in Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 einbezogen sind, werden diese bei Überlassung neuer Programm-
stände* der jeweiligen Standardsoftware* durch die für den neuen Programmstand* geltenden Nutzungs-
rechtsregelungen ersetzt, wobei die in Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 getroffenen Vereinbarungen auch für diese 
gelten. Diese neuen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit die neuen Lizenzbedingungen dem 
Auftraggeber bei Überlassung mit Hinweis auf diese Regelung schriftlich bekannt gegeben werden. 

5.2 Beginn / Dauer der Systemserviceleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen beginnend mit 

 dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist) des Ge-
samtsystems 

 dem Tag nach der Abnahme des Gesamtsystems 

 folgendem Datum       

 

jeweils 

 für die Dauer von 48 Monaten 

 für die Dauer von mindestens       Monaten (Mindestvertragsdauer) 

 für die in Anlage Nr.       vereinbarte Dauer 

 

zu erbringen. 

5.3 Kündigung von Systemserviceleistungen 

 Abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Kündigungsfrist       Monat(e) zum 
Ablauf eines       (z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr).  

 Ergänzend zu Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkün-
digungsrecht des Auftraggebers gem. Anlage Nr.       vereinbart. 
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5.4 Vergütung/Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 

5.4.1 Vergütung 

 Der Systemservice ist (bei fester Laufzeit) insgesamt mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil für den Systemservice am Pauschalfestpreis* beträgt xx,xx Euro2 gemäß Ange-
bot. 

Hinweis: Ist im Leistungsverzeichnis anzugeben. 

  Die gesonderte Vergütung für den Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal 
      Euro. 

 Die gesonderte monatliche Vergütung für den Systemservice beträgt pauschal       Euro. 

 Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche für das Ge-
samtsystem wird eine abweichende monatliche Vergütung in Höhe von pauschal       Euro 
vereinbart. 

 Die Vergütung für die Systemserviceleistungen gemäß Nummer(n)       (hier die relevanten Num-
mer(n) aus Nummer 5.1 eintragen) erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr.      . 

5.4.2 Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 

 monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 

 quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats) 

 jährlich (zahlbar bis zum      ) 

 einmalig zum       

 gemäß Anlage Nr.       

5.5 Sonstige Regelungen zu Systemserviceleistungen 

5.5.1 Teleservice* 

 Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage Nr.      . 

5.5.2 Abnahme der Systemserviceleistungen 

 Abweichend von Ziffer 4.3 EVB-IT System-AGB vereinbaren die Parteien eine Abnahme bestimmter 
Systemserviceleistungen gemäß Anlage Nr.      . 

5.5.3 Dokumentation der Systemserviceleistungen 

 Abweichend von Ziffer 4.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer in dem in Anlage Nr. 
      aufgeführten Umfang verpflichtet, die im Rahmen des Systemservices durchgeführten Maß-
nahmen zu dokumentieren. 

 

6 Weitere Leistungen nach der Abnahme 

6.1 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach der Abnahme 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Gesamtsystem jeweils nach den Vereinbarungen in Anlage 
Nr.       weiterzuentwickeln, zu optimieren und an die sich ändernden Bedürfnisse des 

 
2 Der Auftragnehmer hat den Anteil des Systemservices an dem Pauschalfestpreis* anzugeben, selbst wenn in Nummer 1.2 keine 
gesonderte Ausweisung von Preisanteilen vorgesehen ist. Dies allein, um die Berechnung der Haftungsobergrenze gemäß Ziffer 15.2 
EVB-IT System-AGB und - bei Vereinbarung einer gesonderten Ausweisung - eine Bewertung des Pauschalfestpreises* zu 
ermöglichen. 
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Auftraggebers anzupassen. Soweit in der Anlage nichts anderes geregelt ist, erfolgt die 
Beauftragung entsprechend den Konditionen dieses Vertrages und der einbezogenen EVB-IT 
System-AGB. 

6.2 Sonstige Leistungen nach der Abnahme 

6.2.1 Leistungsumfang 

 Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Abnahme ergibt sich aus Anlage Nr.     . 

6.2.2 Vergütung 

 Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für sonstige Leistungen nach der Abnahme be-
trägt       Euro. 

 Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit der pauschalen Vergütung für Systemservice-
leistungen gemäß Nummer 5.4.1 abgegolten. 

 Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

7 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 

7.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand 

 

Lfd. Nr. 
Bezeichnung  

der Personalkate-
gorie 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 7.2.1 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 7.2.2 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 7.2.3 

je Stunde je Tag je Stunde je Tag je Stunde je Tag 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kategorie 1        

Kategorie 2        

Kategorie 3        

Kategorie 4        

Kategorie 5        

7.2 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht: 

7.2.1 Während der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am 
Erfüllungsort) 

 

Wochentag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 
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 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

7.2.2 Außerhalb der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am 
Erfüllungsort) 

 

Wochentag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

7.2.3 Während sonstiger Zeiten 

 

Wochentag Uhrzeit  

Samstag von  bis  Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

7.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

 Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB können bei entsprechendem Nachweis für 
einen Personentag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

 Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 2 und Satz 3 EVB-IT System-AGB wird Folgendes vereinbart: 
Ein voller Tagessatz kann nur in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Zeitstunden geleistet 
wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu 
stellen. 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

7.4 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

7.4.1 Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten 

 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

 

 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

 Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

 

 Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 
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7.4.2 Reisezeiten 

 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

7.5 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr.       vereinbart. 

7.6 Preisanpassung für Systemserviceleistungen, die nicht im Pauschalfestpreis* enthalten sind  

 Gemäß Ziffer 8.6 EVB-IT System-AGB wird eine Preisanpassung vereinbart für Systemserviceleistun-
gen gemäß Nummer(n)       (hier entsprechende Nummer(n) eintragen: 5.1.1, 5.1.2 oder/und 5.1.3). 

 Abweichend von Ziffer 8.6 EVB-IT System-AGB wird eine Preisanpassung für Systemserviceleistun-
gen nach Maßgabe der Anlage Nr.       vereinbart. 
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8 Termin- und Leistungsplan 

 Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 
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Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der zu erbringenden 
Leistung 

Art des 
Termins 

MS1, BB2, 
BBTA3, 

TA4, VE5  

Leistungszeit 
(Datum oder Zeit-

punkt nach Zu-
schlagserteilung) 

Leistungsort 
(einschließlich An-

schrift) 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 

1 Durchführung einer Kick-Off Veran-

staltung (Projektteam des Auftrag-

nehmers und des Auftraggebers). 

MS Spätestens zehn Ar-

beitstage (Montag 

bis Freitag) nach 

Zuschlagserteilung 

(xx.xx.2026) 

Webkonferenz  

2 Durchführung von Workshops (vgl. 

Anhang C, Kapitel 7) zur Analyse und 

Klärung der Anforderungen als Vor-

bereitung für die Erstellung des Ein-

führungs-/Konfigurationskonzepts, 

des Berechtigungskonzepts, des 

Schnittstellenkonzepts, des Migrati-

onskonzepts und des Pflege- und 

Wartungskonzepts. 

Erstellung der folgenden Konzepte 

und Bereitstellung zur Abnahme 

durch den Auftraggeber: 

 Einführungs-/Konfigurationskon-

zept 

 Berechtigungskonzept 

 Schnittstellenkonzept 

 Migrationskonzept 

 Pflege- und Wartungskonzept 

Erfolgreiche Abnahme der Konzepte 

durch den Auftraggeber. 

MS 

TA 

Neun Monate nach 

Zuschlagserteilung 

Webkonferenz Unterlagen werden 

über BSCW Social 

zur Verfügung ge-

stellt. 
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3 Erstellung des Administrationshand-

buchs inklusive der Installationsanlei-

tung, der Schnittstellendokumenta-

tion, der Liste der Logdateien und 

ggf. erforderlicher erweiterter Installa-

tionsberechtigungen. 

Begleitete Installation (inklusive Kom-

pilieren) anhand des Administrations-

handbuchs auf dem Testsystem des 

AG inkl. Bereitstellung: 

 der für die Installation und 

Grundkonfiguration notwendigen 

Software (ausgenommen ggf. 

bereits vom BVL bereitgestellte 

Infrastruktur wie Betriebssystem, 

Keycloak Identity-Management, 

Datenbanksoftware und Applika-

tionsserversoftware) 

 des Quellcodes sowie aller für 

das Kompilieren notwendigen 

Komponenten, zusammen mit ei-

ner Anleitung, die diesen Pro-

zess beschreibt 

 der Testprotokolle der vom AN 

durchgeführten Tests an der 

Software zur Qualitätssicherung 

Erfolgreiche Installation des Testsys-

tems beim AG. 

MS Zehn Monate nach 

Zuschlagserteilung 

Webkonferenz Unterlagen werden 

über BSCW Social 

zur Verfügung ge-

stellt. Siehe auch 

Nummer 4.3.4 

4 Unterstützung des Auftraggebers bei 

der Konfiguration des Testsystems 

anhand des Einführungs-/Konfigurati-

onskonzepts, des Berechtigungskon-

zepts, des Schnittstellenkonzepts 

und des Migrationskonzepts. 

Erfolgreiche Konfiguration des Test-

systems. 

MS 13 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz  

5 Durchführung von Workshops (vgl. 

Anhang C, Kapitel 7) zur Erstellung 

von Prozessmodellen/Vorgangsvorla-

gen für die drei in Kapitel 3 des An-

hang C beschriebenen Beispielpro-

zesse im Testsystem. 

Erfolgreiche Erstellung von Prozess-

modellen/Vorgangsvorlagen für die 

drei Beispielprozesse im Testsystem. 

MS 15 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz  
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6 Unterstützung des Auftraggebers bei 

der Vorbereitung und Durchführung 

der Migration der Altdatenbestände 

des derzeitigen VBS im Testsystem 

sowie Unterstützung bei der Einrich-

tung der Schnittstellen im Testsys-

tem. 

Erfolgreiche Durchführung der Migra-

tion und Einrichtung der Schnittstel-

len im Testsystem. 

MS 20 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz  

7 Erstellung der Handbücher: 

 Betriebshandbuch 

 Handbuch für die Nutzung des 

Gesamtsystems 

MS 21 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz Unterlagen werden 

über BSCW Social 

zur Verfügung ge-

stellt. 

8 Unterstützung des Auftraggebers bei 

der Erstellung der zusätzlich zu den 

Beispielprozessen, siehe MS5, für 

den Betrieb notwendigen Prozessmo-

delle/Vorgangsvorlagen. 

MS 24 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz  

9 Durchführung der Tests zur Ab-

nahme des Gesamtsystems durch 

den Auftraggeber. Beseitigung der im 

Abnahmetest durch den Auftraggeber 

festgestellten Fehler und Mängel in 

der Software und Dokumentation so-

wie Bereitstellung der entsprechend 

dazu korrigierten Dokumentation. 

Unterstützung des Auftraggebers bei 

der Inbetriebnahme des Gesamtsys-

tems inkl. Einrichtung der Schnittstel-

len und Migration der Altdatenbe-

stände im produktiven System zu den 

in Nr. 14.4.2 genannten Zeiten. 

Erfolgreiche Abnahme des Gesamt-

systems durch den Auftraggeber. 

MS 

BB 

24 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz  

10 Bereitstellung der Schulungsunterla-

gen für die Grundlagenschulung, 

Fachadministrationsschulungen, Sys-

temadministrationsschulung. 

Durchführung der Grundlagenschu-

lungen, Fachadministrationsschulun-

gen und Systemadministrationsschu-

lung gemäß Nr. 4.8.1 auf dem Test-

system des AG. 

Erfolgreiche Durchführung der Schu-

lungen. 

MS 

VE 

24 Monate nach Zu-

schlagserteilung 

Webkonferenz oder 

BVL Berlin / Braun-

schweig 

Unterlagen werden 

über BSCW Social 

zur Verfügung ge-

stellt. 

1 MS = Meilenstein 
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2 BB = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung 
3 BBTA = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung zur Teilabnahme 
4 TA = Teilabnahmetermin 
5 VE = Vertragserfüllungstermin* 
 

 Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten or-
ganisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich der Termin- und Leistungsplan aus dem Lastenheft 
gemäß Anlage Nr.       und den Teilen des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umset-
zung seiner Vorgaben in der Ausschreibung mindestens gefordert hat gemäß Anlage Nr.      . 

 Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus Anlage Nr.      . 
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9 Zahlungsplan 

 Der Auftraggeber leistet zum       (Datum) eine Vorauszahlung in Höhe von       Euro Zug um 
Zug gegen Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft in gleicher Höhe gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT 
System-AGB.  

 Der Zahlungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

 

Termin gemäß  

Nummer 8, lfd. Nr.  

Art der Zahlung 
AZ1, TZ2, SZ3 

Betrag 
(prozentual vom 

Pauschalfestpreis 
ohne Systemser-

vice) 

Bemerkungen 

1 2 3 4 

2 TZ 25 %  

3 AZ 20 %  

9 TZ 40 %  

10 SZ 15 %  

    

    

    

1 AZ = Abschlagszahlung* 
2 TZ = Teilzahlung. Diese setzt eine erfolgreiche Teilabnahme voraus, gilt anderenfalls als AZ. 
3 SZ = Schlusszahlung 

 

 Der Zahlungsplan ergibt sich aus Anlage Nr.      . 
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10 Projektmanagement 

10.1 Projektmanager/Projektleiter  

des Auftragnehmers (Schlüsselpositionen):  
Hinweis: Kann bereits im Leistungsverzeichnis (Anlage der Vergabeunterlagen) angegeben werden. 
Spätestens nach Zuschlagserteilung sind die Personen namentlich zu nennen. 

 Gesamtprojektverantwortliche/r 
Projektmanager/in für die Erstel-

lung des Gesamtsystems 

Gesamtprojektverantwortliche/r 
Projektleiter/in als Ansprechpart-

ner 

Name:   

Position:   

Organisationseinheit/Abteilung:   

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Postanschrift:   

 
des Auftraggebers:  
Hinweis: Wird nach Zuschlagserteilung mitgeteilt 

 Projektmanager Projektleiter als Ansprechpartner 

Name:   

Position:   

Organisationseinheit/Abteilung:   

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Postanschrift:   

 

10.2 Weitere Schlüsselpositionen des Auftragnehmers 

Die Parteien definieren gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT System-AGB folgende weitere Schlüsselpositionen auf Seiten 
des Auftragnehmers und deren Besetzung: 
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Lfd. Nr. Schlüsselposition Name Kontaktdaten 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

10.3 Projektsteuerung/Projektkoordinierung 

Die Regeln zur Projektsteuerung und Projektkoordinierung ergeben sich aus 

 dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 

 folgenden Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

10.4 Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests) 

Ergänzend/abweichend zu Ziffer 17 EVB-IT System-AGB sind die Vereinbarungen über die Behandlung von 
Änderungsverlangen (Change Requests), die während der Vertragsdauer vom Auftraggeber vorgebracht wer-
den, festgelegt: 

 in dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. § 132 GWB ist zu beachten. 

 in Anlage Nr.      . 

11 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten: 

11.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  

Lfd. 
Nr. 

Position Fachliche Qualifikation Sicherheits-
überprüfung  

SÜ 1, 2 oder 31 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 

Sicherheitsanforderungen 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage 
Nr.      . 
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11.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 

 bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. 
      zu beachten; 

 sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr.       zu unterstellen; 

 die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr.       zu beach-
ten; 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 

11.3 Kopier- oder Nutzungssperre* 

 Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen keine Kopier- oder 
Nutzungssperren* auf. 

 Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen folgende Kopier- 
oder Nutzungssperren* auf:      . Näheres siehe Anlage Nr.      . 

11.4 Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge* 

 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber mit, dass er folgende Werkzeuge* für die Erstellung der 
Individualsoftware*, die für die Bearbeitung und Umgestaltung der Individualsoftware* notwendig 
sind, 

 verwenden wird:      . Näheres siehe Anlage Nr.      . 

 entwickeln wird:      . Näheres siehe Anlage Nr.      . 

 

 In Ergänzung zu Ziffer 6.4 der EVB-IT System-AGB erstreckt sich die Mitteilungspflicht des Auftrag-
nehmers auch auf die für die Erstellung des Gesamtsystems insgesamt eingesetzten Werkzeuge*. 

11.5 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB) 

 Ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB und den entsprechenden gesetzlichen Regelungen 
gelten die in Anlage Nr.       aufgeführten zusätzlichen Vereinbarungen über die Entsorgung von 
in Nummer 4.1 genannter Hardware. 

 Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung auch von nicht in Nummer 4.1. genannter Hardware 
(Altgeräte) aufgrund gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr.      . 

11.6 Entsorgung der Verpackung 

 Ergänzende Vereinbarung zur Entsorgung der Verpackung durch den Auftragnehmer gemäß Anlage 
Nr.      . 

 Die Entsorgung der Verpackung erfolgt durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffern 2.1 und 2.2 
EVB-IT System-AGB). 
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12 Mitwirkung des Auftraggebers 

 Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, 
Dokumente): 

 

Lfd. Nr. Art der Mitwirkung Erläuterungen (z.B. fachli-
che Qualifikation des Per-
sonals, das Mitwirkungs-

leistungen erbringt) 

max. 
Aufwand 

Termin/ Zeitraum Ort 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich die Mitwirkung des Auftraggebers aus dem Las-
tenheft gemäß Anlage        und dem Teil „Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers“ des 
Projekthandbuchs (AN) gemäß Anlage Nr.      . 

 Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anhang C (Lastenheft NextVBS, Kapitel 2.3, 5 und 
7). 

 

13 Abnahme 

13.1 Gegenstand der Abnahme 

Der Abnahmegegenstand ist das Gesamtsystem im Sinne dieses Vertrages und, soweit in Nummer 8 verein-
bart, die einer Teilabnahme unterliegenden, in sich abgeschlossenen und funktional nutzbaren Teile des Ge-
samtsystems. 

 Ergänzende Vereinbarungen zum Gegenstand der Abnahme gemäß Anhang C (Lastenheft 
NextVBS, Kapitel 5). 

 Das Gesamtsystem beinhaltet jeweils die aktuellste Version der vereinbarten Software* zum Zeit-
punkt des Beginns der Erklärung der Betriebsbereitschaft*.  

13.2 Testdaten 

 Die Testdaten erstellt der Auftraggeber. Einzelheiten gemäß Anlage Nr.      . 

 Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer. Einzelheiten gemäß Anlage Nr.      . 

13.3 Dauer, Ort und Systemumgebung* der Funktionsprüfung  

 Dauer der Funktionsprüfungszeit (abweichend von der 30tägigen Frist in Ziffer 12.3 Satz 1 EVB-IT 
System-AGB):      . 

 Dauer der Funktionsprüfungszeit für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von der 14tägigen 
Frist in Ziffer 12.3 Satz 2 EVB-IT System-AGB):      . 

 Ort der Funktionsprüfung (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB):      . 

 Ort der Funktionsprüfung für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT Sys-
tem-AGB):      . 

 Ort und Dauer der Funktionsprüfung(en) ergeben sich aus Anlage Nr.       (abweichend von Zif-
fern 12.3 und 12.4 EVB-IT System-AGB). 

 Abweichend von Ziffer 12.6 EVB-IT System-AGB beträgt der Zeitrahmen für erneute Funktionsprü-
fungen statt 14 Tagen jeweils      . 
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 Die Durchführung der Funktionsprüfung erfolgt abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB 
nicht in der in Nummer 3 genannten, sondern in folgender Systemumgebung*:      . 

13.4 Vereinbarungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und zur Erklärung der Abnahme 

 Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* ergeben sich die Regelun-
gen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme aus dem Lastenheft gemäß Anhang 
C (Lastenheft NextVBS, Kapitel 5.2) und den Teilen des Projektplans (AN), die der Auftraggeber in 
Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung mindestens gefordert hat gemäß Anlage Nr. 
     . 

 Die Regelungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme ergeben sich aus Anlage 
Nr.       (abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB). 

13.5 Vereinbarungen zu Mängelklassen im Rahmen der Funktionsprüfung 

 Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr.       die dort genannten Män-
gelklassen vereinbart. 

 Abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB werden die Auswirkungen der bei der Funktionsprü-
fung gefundenen Mängel in Anlage Nr.       vereinbart. 

 

14 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

14.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Gesamtsystems 

 Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Sachmängel und Rechtsmängel, 
die nicht Rechtsmängel der Individualsoftware* sind, die Verjährungsfrist statt 24 Monate       Mo-
nate beträgt. 

 Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Rechtsmängel der Individualsoft-
ware* die Verjährungsfrist statt 36 Monate       Monate beträgt. 

 Anstelle der in Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den Rücktritt be-
zogen auf die Standardsoftware* tritt eine       monatige Frist.  

 Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass die für Rechtsmängel an Individualsoft-
ware* vereinbarte Verjährungsfrist für Rechtsmängel an folgenden vereinbarten Systemkomponen-
ten*      gilt. 

 Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

14.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen 

 Abweichend von Ziffer 13.4 EVB-IT System-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel an Teilleistun-
gen nicht zwei Jahre nach der Teilabnahme und frühestens neun Monate nach der Gesamtabnahme, 
sondern gemäß Anlage Nr.      . 

14.3 Mängelmeldungen 

14.3.1 Form der Mängelmeldung 

Abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB erfolgt die Mängelmeldung gemäß Anlage Nr.      . 
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14.3.2 Adresse für Mängelmeldungen 

Die Mängelmeldung erfolgt:  

  an folgende Adresse:   

Hinweis: Ist vom Bieter im Leistungsverzeichnis (Anlage der Vergabeunterlagen) anzugeben. 
 

Name/Firma:       

Organisationseinheit/Abteilung:       

 Postanschrift:       

 Telefon:       

 Fax:       

 E-Mail:       

 Web-Adresse:       

 

 gemäß Anlage Nr.      . 

14.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline  

14.4.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 

 Für die Zeit bis zur Verjährung der Mängelansprüche (Gewährleistungsfrist) werden folgende Reakti-
ons-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 

 

Mängelklasse Reaktionszeit*  
in Stunden 

Wiederherstellungszeit*  
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel 4 12 Stunden 

Betriebsbehindernder Mangel 8 5 Arbeitstage 

Leichter Mangel 
24 

mit dem nächsten Update oder Up-

grade 

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmel-
dung während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 16.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 

 Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr.       für die dort abweichend 
von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 
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14.4.2 Servicezeiten 

 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 
 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

14.4.3 Hotline 

 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden 
Zeiten: 

 

Tag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zur Hotline (Leistungsumfang) gemäß Anlage Nr.      . 

14.5 Teleservice* 

 Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage Nr.      . 

14.6 Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung 

 Der Ausschluss der Rechtsmängelhaftung wegen Patentverletzungen, die Dritte gegen den Auftrag-
geber wegen einer Nutzung außerhalb von EU und EFTA geltend machen (Ziffer 13.6 EVB-IT System-
AGB), gilt nicht. 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 
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15 Haftungsregelungen 

15.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen insgesamt für diesen Vertrag       Euro. 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflicht-
verletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr.      . 

15.2 Haftung bei Verzug 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für Verzug bei 
leichter Fahrlässigkeit insgesamt für diesen Vertrag 50 % des Auftragswertes*. 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB gelten für die Haftung für Verzug bei leichter Fahr-
lässigkeit die Regelungen gemäß Anlage Nr.      . 

15.3 Haftung für den Systemservice 

 Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen beim Systemservice insgesamt       Euro pro Vertragsjahr. 

 Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen beim Systemservice insgesamt für diesen Vertrag       Euro. 

 Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen beim Systemservice 

 minimal das      fache (statt des Doppelten) 

 maximal das      fache (statt des Vierfachen) 

der Vergütung, die für das erste Vertragsjahr des Systemservices zu zahlen ist. Ziffer 15.2 letzter Satz 
EVB-IT System-AGB bleibt unberührt. 

15.4 Haftung für entgangenen Gewinn 

 Abweichend von Ziffer 15.5 EVB-IT System-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Ge-
winn. 

 

16 Vertragsstrafen bei Verzug 

16.1 Verzug bei Erstellung des Gesamtsystems 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe auch bei Über-
schreitung der für die einzelnen Meilensteine im Termin- und Leistungsplan gemäß Nummer 8 festge-
legten Termine. 

Die Summe der vorstehenden Vertragsstrafen ist auf den in Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB festge-
legten Höchstbetrag anzurechnen. 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht bei 
Überschreitung der für die Teilabnahmen gemäß Nummer 8 festgelegten Termine. 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB wird bei Verzug der Leistung die Vertragsstrafenre-
gelung gemäß Anlage Nr.       vereinbart. 
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16.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*  

 Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr.       Ver-
tragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 5.1.1.2 geregelten Reaktions-* und Wiederherstel-
lungszeiten* zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der Abnahme des Gesamtsystems 
vereinbart. 

 Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr.       Ver-
tragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 14.4.1 geregelten Reaktions-* und Wiederherstel-
lungszeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) vereinbart. 

 

17 Weitere Vereinbarungen 

17.1 Garantien 

17.1.1 Auftragnehmergarantien 

 Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag (Nummer 14 und Ziffer 13 EVB-IT 
System-AGB) vereinbarten Mängelhaftung eine Haltbarkeitsgarantie, deren Konkretisierung und/oder 
Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in der Anlage Nr.      erfolgt. 

 Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag vereinbarten Mängelhaftung (Num-
mer 14 und Ziffern 13, 14 EVB-IT System-AGB) eine Beschaffenheitsgarantie, deren Konkretisierung 
und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in Anlage Nr.       erfolgt. 

17.1.2 Herstellergarantien 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass die Hersteller der folgenden Systemkomponenten* folgende Haltbar-
keitsgarantien übernehmen: 

 

Lfd. Nr. der betroffenen 
Systemkomponente* ge-

mäß Nummer 4 

Garantiebeginn Dauer der Garantie 
in Monaten 

Name des Herstel-
lers 

Umfang der 
Leistung im Ga-
rantiefall (z.B. 

VOS/BIS1) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

1 VOS = Vorortservice (am Erfüllungsort) 

BIS = Bring-In-Service (zum Auftragnehmer auf dessen Kosten) 
 

 Weitere Vereinbarungen (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfol-
gen) zur Haltbarkeitsgarantie und/oder Beschaffenheitsgarantie des Herstellers gemäß Anlage Nr. 
     . 

17.2 Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes* 

17.2.1 Übergabe des Quellcodes* 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* gemäß 
Anlage Nr.       übergeben. 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 
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lfd. Nr.       nur im Objektcode* und nicht im Quellcode* übergeben. 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der Stan-
dardsoftware*, die nicht in den Standard übernommen werden, gemäß Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT System-
AGB gemäß Anlage Nr.       übergeben. 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* am 
Ende jedes Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert.  

 Näheres ergibt sich aus Anlage Nr.      . 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der Stan-
dardsoftware* gemäß Ziffer 2.3.1.3 EVB-IT System-AGB am Ende jedes Erstellungstages in dem 
Software-Depository des Auftraggebers gespeichert.  

 Näheres ergibt sich aus Anlage Nr.      . 

17.2.2 Hinterlegung des Quellcodes 

 Es wird gemäß Ziffer 18.2 EVB-IT System-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* folgender Stan-
dardsoftware* oder Individualsoftware* (abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB) vereinbart. 

 

Lfd. Nr. aus  
(4.3.1/4.4.1/4.5.1) 

Hinterlegungsstelle und 
Hinterlegungsvereinbarung 

Beitritt zu einer bestehenden 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 

1 2  3 

Nummer       
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle: 
      
 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 
Anlage Nr.       

 Anlage Nr.       

Nummer       
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle: 
      
 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 
Anlage Nr.       

 Anlage Nr.       

Nummer       
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle: 
      
 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 
Anlage Nr.       

 Anlage Nr.       

17.3 Haftpflichtversicherung 

 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19.1 EVB-IT System-AGB wird vereinbart. 
Die geforderte Versicherungspolice/Deckungszusage des Versicherers ist unverzüglich nach Zu-
schlagserteilung, spätestens nach Ablauf von zwei Monaten nach Zuschlagserteilung, vorzulegen. 
Danach ist das Fortbestehen des Versicherungsschutzes auf Verlangen nachzuweisen. 

17.4 Sicherheiten 

17.4.1 Vorauszahlungsbürgschaft 

 Die Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB wird ver-
einbart.  

 Abweichend von Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Vorauszahlungsbürgschaft 
statt 100% der Vorauszahlung       Euro (Hinweis: wenn niedriger als 100% der Vorauszahlung, 
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haushaltsrechtlich i.d.R. nicht zulässig). 

 

17.4.2 Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 

Es werden für die Vertragserfüllung folgende Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheiten vereinbart: 

 Vertragserfüllung 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung durch Hinterlegung von Geld auf ei-
nem Sperrkonto oder Übergabe einer Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.2 EVB-IT Sys-
tem-AGB vereinbart.  
 

Höhe der Sicherheit: 

 Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit      % des 
Erstellungspreises*. 

 Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB wird die teilweise Rückgabe der Sicherheit 
nach Teilabnahmen gemäß Anlage Nr.       geregelt. 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB ver-
langen. 
 

 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem 
Sperrkonto oder Übergabe einer Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.3 EVB-IT System-
AGB vereinbart.  
 

Höhe der Sicherheit: 

 Abweichend von Ziffer 20.1.3 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit      % des 
Auftragswertes*. 

 

ODER 

17.4.3 Kombinierte Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung und Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld 
auf einem Sperrkonto oder Übergabe einer Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 
20.1.4 EVB-IT System-AGB vereinbart.  

 kombinierte Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungssicherheit 
 

Höhe der Sicherheit: 

 Abweichend von Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit für die Ver-
tragserfüllung      % des Erstellungspreises* und für die Mängelhaftung      % des Erstel-
lungspreises*. 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB 

verlangen. 

17.5 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 21 EVB-IT System-AGB ergeben sich Regelungen zur Ge-
heimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.      . 

 Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet wer-
den sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anhang B (Vereinbarung zur Auftragsverar-
beitung) eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen bein-
haltet. 

 Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr.      . 
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17.6 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

 die in Anlage Nr.       aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Ver-
waltung zu beachten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 

17.7 Kündigungsrecht des Auftraggebers 

 Abweichend von den gesetzlichen Regelungen und Ziffer 16.2 EVB-IT System-AGB ergeben sich 
die Ansprüche des Auftragnehmers bei einer Kündigung des Auftraggebers gemäß § 649 BGB aus 
Anlage Nr.      . 

17.8 Sonstige Vereinbarungen 

 

17.8.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

17.8.1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im Rahmen dieses Vertrages eingesetzten Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen nach Maßgabe des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindest-

lohns vom 11.08.2014 (MiLoG) und des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen für grenz-

überschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen vom 20.04.2009 (AEntG) in der jeweils gültigen Fassung zu entlohnen und zu beschäfti-

gen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben jederzeit zu über-

prüfen. Dazu kann er sich z. B. anonymisierte Lohnabrechnungen vorlegen lassen oder Einsicht in 

die entsprechenden Unterlagen des Auftragnehmers verlangen. 

17.8.1.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in Nr. 17.8.1.1 genannte Verpflichtung zur Einhaltung des 

MiLoG und des AEntG auch den von ihm oder von einem Nachunternehmer eingesetzten Nachun-

ternehmen aufzuerlegen. Vor der Beauftragung eines Nachunternehmens ist von diesem eine Ver-

pflichtungserklärung im Sinne der Nummer 17.8.2.1 S. 1 einzuholen. Die entsprechenden Erklärun-

gen der gesamten Nachunternehmerkette sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. 

17.8.1.3 Der Auftragnehmer ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und berufs-

genossenschaftlichen Regelungen verpflichtet. 

 

17.8.2 Zahlungsvereinbarung 

Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen netto nach Rechnungsstellung beim Auftraggeber auf 

das vom Auftragnehmer anzugebende Konto. Die Zahlungsfrist beginnt mit Rechnungseingang, 

frühestens mit Ablauf des Tages, an dem die abgerechneten Leistungen ordnungsgemäß erbracht 

worden sind. 

 

17.8.3 Rechnungsstellung 

17.8.3.1 Die Rechnung hat an folgende Anschrift zu erfolgen: 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 

Postfach 15 64  

38005 Braunschweig. 

17.8.3.2 Gemäß der E-Rechnungsverordnung des Bundes (ERechV) sind Unternehmen zur elektroni-

schen Rechnungsstellung verpflichtet Hierfür ist die Nutzung der Rechnungseingangsplattform 

des Bundes (OZG-RE) https://xrechnung-bdr.de/ vorgesehen. Für die korrekte Zuordnung einer 

Rechnung an den Auftraggeber ist neben dem Hinweis auf das Geschäftszeichen 

Z23.06252.0.509393 als Bestellnummer die Angabe der Leitweg-Identifikationsnummer (Leit-

weg-ID) 991-13845-35 zwingend erforderlich. Ausnahmen von der Verpflichtung sind in § 3 

Abs. 3 ERechV geregelt. 
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17.8.3.3 Die Parteien vereinbaren, dass Rechnungen, die nicht elektronisch gestellt werden, keinen Ver-

zug nach § 286 Abs. 3 BGB begründen. 

17.8.3.4 Sofern Skonto angeboten wird, beginnt die Skontofrist mit dem Tage des Zugangs der Rech-

nung beim Auftraggeber, jedoch nicht vor vertragsgemäßer Erbringung der Leistung. 

Hinweis für die Angebotserstellung: 

Im Rahmen der Angebotswertung werden nur Skonti berücksichtigt, die eine Skontofrist von 14 

Tagen nicht unterschreiten. 

17.8.3.5 Rechnungen, die ohne Angabe des Geschäftszeichens/der Bestellnummer eingehen, werden zu-

rückgewiesen. 

 

17.8.4 Kündigung 

Ergänzend zu Ziffer 16 der EVB-IT System-AGB wird Folgendes vereinbart: 

17.8.4.1 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung aus wichtigem 

Grund zu kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen der Vertragsparteien 

die Fortsetzung des Vertrages nicht zugemutet werden kann. 

17.8.4.2 Ein wichtiger Grund für die Kündigung durch den Auftraggeber ist insbesondere dann gegeben, 

wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet, ein entsprechen-

der Eröffnungsantrag gestellt, dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ord-

nungsgemäße Abwicklung des Vertrages dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen 

nicht nur vorübergehend einstellt. Weitergehende Rechte nach § 8 Nr. 1 und 2 VOL/B bleiben un-

berührt. 

17.8.4.3 Ein wichtiger Grund für die Kündigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere auch dann vor, 

wenn der Auftragnehmer die Eigenerklärungen in dem diesem Vertrag zugrundeliegenden Verga-

beverfahren wahrheitswidrig abgegeben hat oder wenn nach Abschluss des Überlassungsvertra-

ges Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die einen Ausschluss des Auftragnehmers nach §§ 

123, 124 GWB gerechtfertigt hätten. Gleiches gilt für den Fall, dass der Auftragnehmer bzw. ein 

von ihm oder von einem Nachunternehmer eingesetzter Nachunternehmer gegen die Lohnzah-

lungspflichten aus § 20 MiLoG bzw. – bei Einschlägigkeit eines erstreckten Tarifvertrages - die 

Pflichten aus § 8 Abs. 1 S. 1 oder Abs. 3 AEntG verstößt, bei Verstößen durch einen Dritten jedoch 

nur dann, wenn der Auftragnehmer dies nach Kenntnisnahme oder auf Grund fahrlässiger Un-

kenntnis nicht umgehend abstellt. 

17.8.4.4 Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Im Fall der Kündigung aus wichtigem 

Grund hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung gegenüber dem Auftraggeber hin-

sichtlich noch nicht erbrachter Leistungen. § 8 Nr. 3 VOL/B sowie die gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 648a, 626 und 628 BGB, bleiben unberührt. 

 

17.8.5 Antikorruptionsklausel 

17.8.5.1 Der Auftraggeber ist vor Beginn der Leistungserbringung zum Rücktritt berechtigt, wenn ein Aus-

schlussgrund entsprechend §§ 123, 124 GWB vorliegt. Ein Ausschlussgrund liegt insbesondere vor 

bei Vorteilsgewährung gemäß § 333 StGB, Bestechung gemäß § 334 StGB, bei wettbewerbsbe-

schränkenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB sowie bei der Beteiligung an unzulässigen 

Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wie z. 

B. einer Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu for-

dernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige 

Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen. 

17.8.5.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die unmittelbar oder mittelbar 

durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. 
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17.8.5.3 Der Auftragnehmer wird ausdrücklich auf die strafrechtlichen Folgen eines korruptionsrelevanten 

Verhaltens, welches gleichzeitig eine schwerwiegende Vertragspflichtverletzung darstellt, hinge-

wiesen. Im Übrigen ist der Anhang A „Verpflichtungserklärung“ Bestandteil des Vertrages. 

 

17.8.5.4 Nach Beginn der Leistungserbringung tritt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund an die 

Stelle des Rücktrittsrechts. Im Falle der Ausübung des Kündigungsrechts gilt Ziffer 16 der EVB-IT 

System-AGB sowie Nummer 17.8.4 entsprechend. 

 

17.8.6 Schriftform, Nebenabreden 

 Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf der Schriftform und muss als solche aus-

drücklich bezeichnet werden. Das gilt auch für einen eventuellen Verzicht auf das Schriftformerfor-

dernis. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

 

17.8.7 Sonstiges 

Die Streichungen von nicht einschlägigen Passagen im Vertrag erfolgen ausschließlich zum Zwe-

cke der Übersichtlichkeit für die Vertragsparteien und bedeuten keinesfalls den Verzicht auf eine 

Regelung eines regelungs-bedürftigen Sachverhalts. Die Parteien sind sich darüber einig, dass in 

jedem Fall von Zweifeln über Streichungen die einschlägigen Regelungen der EVB-IT System-AGB 

gelten. 

 

17.8.8 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag ergeben, ist der Sitz des Auftragge-

bers in 38116 Braunschweig. 

 

 Sonstige Vereinbarungen:       

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

 

 
        ,        Berlin  ,        

Ort Datum Ort Datum 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

 

 

   Im Auftrag  

 Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)  

 

 

 

Hinweis für den Bieter: 

Im Zuge einer etwaigen Zuschlagserteilung wird diese Rahmenvereinbarung im Original in zweifacher Ausfertigung vom 

Auftraggeber an den Auftragnehmer übersandt. Eine Einreichung durch den Bieter bereits mit dem Angebot ist nicht er-

forderlich! 
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